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Therapeutische Massnahmen 
und Verwahrung 

1. Grundsätze (Art. 56 – 58)  
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Massnahmen 

6. Stationäre Massnahmen 

«AT – Massnahmenrecht» 

Stationäre (freiheitsentziehende) Therapie 

Ambulante Therapie 

Sicherung 
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Art. 57 – Verhältnis Massnahmen zu Strafen 

1 Sind die Voraussetzungen 
sowohl für eine Strafe wie für 
eine Massnahme erfüllt, so 
ordnet das Gericht beide 
Sanktionen an. 

2 Der Vollzug einer 
Massnahme nach den Artikeln 
59-61 geht einer zugleich 
ausgesprochenen … vollzieh-
baren Freiheitsstrafe voraus… 

3 Der mit der Massnahme 
verbundene Freiheitsentzug ist 
auf die Strafe anzurechnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

dualistisch... 

…vikariierend 

Anrechnung Freiheitsentzug 
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Dualistisch – Vikarierendes Sanktionensystem  

Monismus im Urteil 

- Nur Strafe  

- Nur Massnahme (SUF) 

Dualismus im Urteil:  

- Strafen UND Massnahmen 
 

Vikarierender Vollzug 

- Alternative Vollstreckung von 
Strafe und Massnahme 

Kumulativer Vollzug 

- Strafe und ambulante Massn.  
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Art. 57 – Verhältnis Massnahmen zu Strafen 

Was geschieht, wenn le-
benslange Freiheitsstrafe 
und Verwahrung ausge-
sprochen wird?  

 

 

 

Fall «Lucie» 
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Lebenslängliche Freiheitsstrafe und Verwahrung 

Art. 64 Abs. 2 StGB - Der 
Vollzug der Freiheitsstrafe 
geht der Verwahrung 
voraus. Die Bestimmun-
gen über die bedingte 
Entlassung aus der Frei-
heitsstrafe (Art. 86-88) 
sind nicht anwendbar. 

 

 

 

Fall «Lucie» 
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Lebenslängliche Freiheitsstrafe und Verwahrung 

«Unter diesen Umständen 
ist ein ordentlicher Über-
tritt in die Verwahrung bei 
einer lebenslänglichen 
Freiheitsstrafe nicht 
möglich…» 

 

(Vorbehalt Art. 64 Abs. 3) 

 

 

 

 

Oberrichterin/LU  
Dr. iur. Marianne Heer 
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Art. 58 – Vollzug  
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Art. 58 – Vollzug  

1 … [vorzeitiger 
Massnahmenvollzug; 
heute: Art. 236 StPO] 

2 Die therapeutischen 
Einrichtungen im Sinne 
der Artikel 59-61 sind vom 
Strafvollzug getrennt zu 
führen. 
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 Art. 236 StPO – Vorzeitiger  
Straf- und Massnahmenvollzug 

1 Die Verfahrensleitung 
kann der beschuldigten 
Person bewilligen, 
Freiheitsstrafen oder 
freiheitsentziehende 
Massnahmen vorzeitig 
anzutreten, sofern der 
Stand des Verfahrens es 
erlaubt. 
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 Art. 236 Vorzeitiger Straf- und 
Massnahmenvollzug 

- 6884 Strafgefangene in 
der Schweiz  

- 1849 in U-Haft 

- 876 Personen im 
vorzeitigen Vollzug  

- Vorzeit. Massnahmen-
vollzug: Erfahrung 
fliesst in Urteil ein. 
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Quelle: BFS Statistik Freiheitsentzug 2015 



Art. 58 – Vollzug  

1 … [vorzeitiger 
Massnahmenvollzug; 
heute: Art. 236 StPO] 

2 Die therapeutischen 
Einrichtungen im Sinne 
der Artikel 59-61 sind vom 
Strafvollzug getrennt zu 
führen. 

6. Stationäre Massnahmen 

- Erhaltung therapeu-
tisches Klima 

- Befreiung vom Stigma 
der Strafanstalt 
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Art. 59 StGB – Stationäre therapeutische Massnahmen. 
Behandlung von psychischen Störungen 

3 Solange die Gefahr besteht, 
dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer 
geschlossenen Einrichtung 
behandelt.  

 

Er kann auch in einer Strafanstalt 
nach Artikel 76 Absatz 2 behan-
delt werden, sofern die nötige 
therapeutische Behandlung durch 
Fachpersonal gewährleistet ist. 
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Rheinau 

Pöschwies 



Art. 64 StGB – Verwahrung – Vollzug 

4 Die Verwahrung wird in 
einer Massnahmevollzugs-
einrichtung oder in einer 
Strafanstalt … vollzogen. 
Die öffentliche Sicherheit 
ist zu gewährleisten. Der 
Täter wird psychiatrisch 
betreut, wenn dies 
notwendig ist. 
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Massnahmenvollzugseinrichtung  
im Schachen/SO 

Anstalten Thorberg 



Therapeutische Massnahmen 
und Verwahrung 

2. Stationäre therapeutische 
Massnahmen  
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Massnahmen 

6. Stationäre Massnahmen 

«AT – Massnahmenrecht» 

Stationäre (freiheitsentziehende) Therapie 

Ambulante Therapie 

Sicherung 
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Massnahmen 

Sichernde Massnahmen 

therapeutische 

Stationäre 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen 

Art. 59 

Stationäre 
Suchtbehandlung 

Art. 60 

Stationäre 
Massnahme für  

junge Erwachsene  
Art. 61 

Ambulante 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen oder Sucht 

bzw. Abhängigkeit  
Art. 63 

Nachträgliche 
stationäre  

Behandlung  
Art. 65 Abs. 1 

isolierende 

Verwahrung Art. 64 

Nachträgliche 
Verwahrung  

Art. 65 Abs. 2 

Andere Massnahmen 

persönliche 

Friedensbürgschaft 
Art. 66 

Berufsverbot  
Art. 67 

Fahrverbot  
Art. 67b 

Veröffentlichung des 
Urteils  
Art. 68 

sachliche 

Einziehung 

• Sicherungs-
einziehung Art. 69 

• Einziehung von 
Vermögenswerten 
Art. 70 ff. 

Verwendung 
zugunsten des 
Geschädigten  

Art. 73 

Strafen 

Geldstrafe Tagessatzsystem 
Art. 34 

Gemeinnützige Arbeit  
Art. 37 

Freiheitsstrafe  
Art. 40 f. 

Busse Geldsummensystem 
Art. 106 

Todesstrafe 
Leibesstrafen 

Sanktionen 
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Art. 59 – (Stationäre) Behandlung 
psychischer Störungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten 
begegnen. 

2 Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten 
psychiatrischen Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugseinrichtung. 
3 Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 
2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal gewährleistet ist. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten 
begegnen. 

2 Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten 
psychiatrischen Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugseinrichtung. 
3 Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 
2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal gewährleistet ist. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

Anordnungsvoraussetzungen  

Normaler stationärer Vollzug 

Geschl. Vollzug («kleine Verwahrung») 

Unbegrenzte 5-jährige Verlängerungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 
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Massnahmenzentrum St. Johannsen/BE 



Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Würdigung Gutachten  

- Rechtsfrage «schwere» 
Störung  
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

Anlasstat: 

- Beschimpfung 

- Exhibitionismus 

- Sachbeschädigung 

- Falscher Alarm 

- Fahrlässige 
Körperverletzung 

- Nicht: Sexuelle 
Belästigung 

- Nicht: Tätlichkeit 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Immer: Tatbestands-
mässig und rechtswidrig 

- Nicht zwingend: 
Schuldfähigkeit 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Kausalität Störung – 
Anlasstat  

- «Symptomtat» 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Eignung der Massnahme 
zur Deliktsprävention 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legalprognose 

- Gefährlichkeitsprognose 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Verbrechen  

- Vergehen 

- Übertretungen? 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

- Weitere Symptomtaten 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

Behandlungsbedürftigkeit: 

- Behandlungswilligkeit 

- Behandelbarkeit 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

Art. 56 – Grundsätze  
1 Eine Massnahme ist 
anzuordnen, wenn: 
a.   
b. ein Behandlungsbedürfnis 

des Täters besteht oder die 
öffentliche Sicherheit dies 
erfordert 
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Art. 59 – (Stationäre) Behandlung 
psychischer Störungen 

Absätze 2 und 3 – Vollzug 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten 
begegnen. 

2 Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten 
psychiatrischen Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugseinrichtung. 
3 Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 
2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal gewährleistet ist. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

Anordnungsvoraussetzungen  

Normaler stationärer Vollzug 

Geschl. Vollzug («kleine Verwahrung») 

Unbegrenzte 5-jährige Verlängerungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

2 Die stationäre 
Behandlung erfolgt in 
einer geeigneten 
psychiatrischen 
Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugs-
einrichtung. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

2 Die stationäre 
Behandlung erfolgt in 
einer geeigneten 
psychiatrischen 
Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugs-
einrichtung. 
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Stationäre/Geschlossene Abteilungen, UPK Basel 

Geschlossene Abteilung, Rheinau 



Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

2 Die stationäre 
Behandlung erfolgt in 
einer geeigneten 
psychiatrischen 
Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugs-
einrichtung. 
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St. Johannsen (offene Einr.)  Bitzi/SG (offen/geschl. Einr.) 

Im Schachen/SO Massnahmevollzug 



Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten 
begegnen. 

2 Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten 
psychiatrischen Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugseinrichtung. 
3 Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 
2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal gewährleistet ist. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

Anordnungsvoraussetzungen  

Normaler stationärer Vollzug 

Geschl. Vollzug («kleine Verwahrung») 

Unbegrenzte 5-jährige Verlängerungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

3 Solange die Gefahr 
besteht, dass der Täter flieht 
oder weitere Straftaten 
begeht, wird er in einer 
geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in 
einer Strafanstalt nach 
Artikel 76 Absatz 2 
behandelt werden, sofern 
die nötige therapeutische 
Behandlung durch 
Fachpersonal gewährleistet 
ist. 
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Hochsicherheitsabteilungen 
- Rheinau 
- Im Schachen/SO 



Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

3 Solange die Gefahr 
besteht, dass der Täter flieht 
oder weitere Straftaten 
begeht, wird er in einer 
geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in 
einer Strafanstalt nach Arti-
kel 76 Absatz 2 behandelt 
werden, sofern die nötige 
therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal 
gewährleistet ist. 
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Therapieabteilung Thorberg  

Ambulante intensiv Programm, Pöschwies  



Art. 59 – (Stationäre) Behandlung 
psychischer Störungen 

Abs. 4 – Dauer 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit 

seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten 
begegnen. 

2 Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten 
psychiatrischen Einrichtung oder einer 
Massnahmevollzugseinrichtung. 
3 Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere 
Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung 
behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 
2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung 
durch Fachpersonal gewährleistet ist. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

Anordnungsvoraussetzungen  

Normaler stationärer Vollzug 

Geschl. Vollzug («kleine Verwahrung») 

Unbegrenzte 5-jährige Verlängerungen 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

4 Der mit der stationären Behandlung 
verbundene Freiheitsentzug beträgt  
in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind 
die Voraussetzungen für die bedingte 
Entlassung nach fünf Jahren noch nicht 
gegeben und ist zu erwarten, durch die 
Fortführung der Massnahme lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen 
und Vergehen begegnen, so kann das 
Gericht auf Antrag der Vollzugsbehör-
de die Verlängerung der Massnahme 
um jeweils höchstens fünf Jahre 
anordnen. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

4 Der mit der stationären Behandlung 
verbundene Freiheitsentzug beträgt  
in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind 
die Voraussetzungen für die bedingte 
Entlassung nach fünf Jahren noch nicht 
gegeben und ist zu erwarten, durch die 
Fortführung der Massnahme lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen 
und Vergehen begegnen, so kann das 
Gericht auf Antrag der Vollzugsbehör-
de die Verlängerung der Massnahme 
um jeweils höchstens fünf Jahre 
anordnen. 
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Art. 59 – (Stationäre) Behandlung 
psychischer Störungen 

Fall 1 – «Parkhausmörderin»  
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

- X. (geboren 1973) hatte 1991 
sowie 1997 in Zürich ohne 
Anlass und ersichtliches Motiv, 
je eine ihr unbekannte Frau 
durch Messerstiche getötet. 

- 1996 und 1998 Tötungs-
versuche ohne Anlass und 
ersichtliches Motiv. 

- 1991 Vorbereitung zur Tötung 
der Angehörigen einer Familie, 
bei welcher sie als Au-Pair-
Mädchen tätig war.  

- Ca. 50 Brandstiftungen 
- Ca. 20 Einbrüche 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

- Obergericht Zürich, 18. De-
zember 2001: Schuldspruch 

- Verminderung Zurech-
nungsfähigkeit in mittlerem 
Grade 

- Lebenslängliches Zuchthaus 

- Verwahrung nach Art. 43 
Ziff. 1 Abs. 2 aStGB. 

- Massnahme in Hochsicher-
heitsabteilung/Hindelbank.  

- Eigens für sie umgebaute 
Einzelzelle. 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

- 14. Februar 2007: Amt 
für Justizvollzug/ZH 
beantragt beim Ober-
gericht/ZH Verwahrung 
weiterzuführen.  

- X. beantragt Umwand-
lung in stationäre 
therapeutische 
Massnahme  
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

- Gutachter: instabile Persönlich-
keitsstörung vom Borderline-
Typus sowie Zwangsstörung.  

- Auf achtstufiger Skala als "schwer 
krank" (zweitletzte Stufe).  

- Die Analyse der Anlasstaten fällt 
wegen Deliktsschwere und voll-
ständig fehlende Täter-Opfer-
Beziehung hochgradig ungünstig 
aus. 

- Das Tatmotiv der Spannungsab-
fuhr sei in ihrer Struktur veran-
kert und nicht situationsbedingt.  
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

- Einige Therapiefortschrit-
te: Einsicht in ihre Charak-
terauffälligkeit 

- Legalprognose ungünstig 

- Therapiefortschritte nur 
in hochstrukturiertem 
und sicherndem Rahmen 

- Weiterhin Gefahr schwe-
rer Delikte gegen Frauen.  
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

Obergericht/Zürich,  
21. Februar 2008: 

- Keine therapeutische 
Massnahme  

- Verwahrung nach 
neuem Recht 
weitergeführt wird.  

 

 

 

 
Obergericht Zürich 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

Bundesgericht heisst 
Beschwerde von X. gut:  

- Stationäre therapeu-
tische Massnahme 
anzuordnen, wenn 
Therapie die Gefahr 
weiterer Taten deutlich 
verringert. 

- Neues Gutachten 

 

 

 

 

BGE 134 IV 315 
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Verwahrung oder stationäre  
therapeutische Massnahme? 
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Art. 59 – (Stationäre) Behandlung 
psychischer Störungen 

Fall 2 – «Sozialtherapeut»  
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Weshalb keine Verwahrung? 

57-jähriger Mann hatte 
gestanden, über einen 
langen Zeitraum 114 
Behinderte in mehreren 
Heimen sexuell 
misshandelt zu haben.  
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Weshalb keine Verwahrung? 

 Schuldig gesprochen 
wurde er unter anderem 
wegen Schändung und 
sexuellen Handlungen mit 
Kindern, Abhängigen und 
Anstaltspfleglingen. 

 13 Jahre Gefängnis und 
stationäre Massnahme 

 Von einer Verwahrung 
wurde abgesehen 

 Weshalb? 
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Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

1 Ist der Täter psychisch schwer 
gestört, so kann das Gericht eine 
stationäre Behandlung anordnen, 
wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner psychischen 
Störung in Zusammenhang 
steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
seiner psychischen Störung in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

6. Stationäre Massnahmen 

«Bei H.S. wurden eine 
Persönlichkeitsstörung und 
Pädophilie diagnostiziert»  

66 



Art. 59 – Behandlung psychischer Störungen 

4 Der mit der stationären Behandlung 
verbundene Freiheitsentzug beträgt  
in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind 
die Voraussetzungen für die bedingte 
Entlassung nach fünf Jahren noch nicht 
gegeben und ist zu erwarten, durch die 
Fortführung der Massnahme lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
psychischen Störung des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen 
und Vergehen begegnen, so kann das 
Gericht auf Antrag der Vollzugsbehör-
de die Verlängerung der Massnahme 
um jeweils höchstens fünf Jahre 
anordnen. 

6. Stationäre Massnahmen 67 



Stationäre therapeutische 
Massnahmen 

Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Massnahmen 

6. Stationäre Massnahmen 

«AT – Massnahmenrecht» 

Stationäre (freiheitsentziehende) Therapie 

Ambulante Therapie 

Sicherung 

69 



70 

Massnahmen 

Sichernde Massnahmen 

therapeutische 

Stationäre 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen 

Art. 59 

Stationäre 
Suchtbehandlung 

Art. 60 

Stationäre 
Massnahme für  

junge Erwachsene  
Art. 61 

Ambulante 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen oder Sucht 

bzw. Abhängigkeit  
Art. 63 

Nachträgliche 
stationäre  

Behandlung  
Art. 65 Abs. 1 

isolierende 

Verwahrung Art. 64 

Nachträgliche 
Verwahrung  

Art. 65 Abs. 2 

Andere Massnahmen 

persönliche 

Friedensbürgschaft 
Art. 66 

Berufsverbot  
Art. 67 

Fahrverbot  
Art. 67b 

Veröffentlichung des 
Urteils  
Art. 68 

sachliche 

Einziehung 

• Sicherungs-
einziehung Art. 69 

• Einziehung von 
Vermögenswerten 
Art. 70 ff. 

Verwendung 
zugunsten des 
Geschädigten  

Art. 73 

Strafen 

Geldstrafe Tagessatzsystem 
Art. 34 

Gemeinnützige Arbeit  
Art. 37 

Freiheitsstrafe  
Art. 40 f. 

Busse Geldsummensystem 
Art. 106 

Todesstrafe 
Leibesstrafen 

Sanktionen 
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Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so 
kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das 

mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 

Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen. 
2 Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung. 
3 Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, 
wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen 
Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der 
Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der 
Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten 
Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht 
überschreiten. 
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Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so 
kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das 

mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 

Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen. 
2 Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung. 
3 Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, 
wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen 
Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der 
Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der 
Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten 
Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht 
überschreiten. 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Behandlungswunsch  

Behandlungsort 

Maximale Dauer 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen 
oder in anderer Weise abhängig, 
so kann das Gericht eine stationä-
re Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das 
mit seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse 
sich der Gefahr weiterer mit 
der Abhängigkeit in 
Zusammenhang stehender 
Taten begegnen. 

6. Stationäre Massnahmen 73 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder 
in anderer Weise abhängig, so kann 
das Gericht eine stationäre 
Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Abhängigkeit in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Das Gericht trägt dem 
Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters 
Rechnung. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Süchtig ist, wer sich seiner 
Abhängigkeit nicht mehr 
aus eigener Kraft 
erwehren kann. 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

6. Stationäre Massnahmen 76 

Stoffgebundene 
Abhängigkeit 

- Alkohol 
- Betäubungsmittel 
- Medikamente 
- Nikotin? 
- Koffein? 
- Schokolade…? 
 

Andere Abhängigkeit 
- Spielsucht 
- Internetsucht? 
- …. 

 
 

Verhältnismässigkeit? 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder 
in anderer Weise abhängig, so kann 
das Gericht eine stationäre 
Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Abhängigkeit in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Das Gericht trägt dem 
Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters 
Rechnung. 
 

6. Stationäre Massnahmen 77 

Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b) 
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Anlasstat: 

- Verbrechen (Art. 10 II) 

- Vergehen (Art. 10 III) 

- Übertretung (Art. 105 III) 

 

 



Art. 105 StGB – Anwendbarkeit  
StGB AT auf Übertretungen 

 3 Freiheitsentziehende 
Massnahmen (Art. 59-61 
und 64)… sind [bei 
Übertretungen] nur in den 
vom Gesetz ausdrücklich 
bestimmten Fällen 
zulässig. 
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Art. 60 – Suchtbehandlung 

6. Stationäre Massnahmen 80 

Art. 19a BetMG 

 1.  Wer unbefugt Betäu-
bungsmittel vorsätzlich 
konsumiert … wird mit 
Busse bestraft. 

4.  Ist der Täter von 
Betäubungsmitteln 
abhängig, so kann ihn der 
Richter in eine Heilanstalt 
einweisen… 

Verhältnismässigkeit? 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder 
in anderer Weise abhängig, so kann 
das Gericht eine stationäre 
Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das  
mit seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Abhängigkeit in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Das Gericht trägt dem 
Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters 
Rechnung. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZZ-Online, 18. Juni 2003 
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Symptomtat: 

- Betäubungsmittelkonsum 

- Beschaffungskriminalität 

- Gewalt nach 
Alkoholkonsum? 

 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder 
in anderer Weise abhängig, so kann 
das Gericht eine stationäre 
Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das  
mit seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Abhängigkeit in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Das Gericht trägt dem 
Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters 
Rechnung. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Eignung zur 
Deliktsprävention 

- Ernsthafte Aussicht auf 
eine wesentliche 
Minderung des Risikos 
erneuter Symptomtaten 

 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder 
in anderer Weise abhängig, so kann 
das Gericht eine stationäre 
Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das  
mit seiner Abhängigkeit in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Abhängigkeit in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Das Gericht trägt dem 
Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters 
Rechnung. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b) 
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Behandlungswunsch 

- Nationalrat eingefügt 

- Keine Behandlung ohne 
Behandlungsbereitschaft 

 

 



Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so 
kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das 

mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 

Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen. 
2 Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung. 
3 Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, 
wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen 
Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der 
Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der 
Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten 
Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht 
überschreiten. 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Behandlungswunsch  

Behandlungsort 

Maximale Dauer 



Art. 60 Abs. 3 – Vollzugsmöglichkeit 
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Die Behandlung erfolgt in 
einer spezialisierten Ein-
richtung oder, wenn nötig, 
in einer psychiatrischen 
Klinik. 

Sie ist den besonderen 
Bedürfnissen des Täters und 
seiner Entwicklung 
anzupassen. 

 



Art. 60 Abs. 4 – Dauer  

1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so 
kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das 

mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und 
b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 

Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen. 
2 Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der 
Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung. 
3 Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, 
wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen 
Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen. 
4 Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug 
beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen 
für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben 
und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse 
sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in 
Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung 
der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der 
Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der 
Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten 
Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht 
überschreiten. 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Behandlungswunsch  

Behandlungsort 

Maximale Dauer 



Art. 60 – Suchtbehandlung 

4 Der mit der stationären Behandlung 
verbundene Freiheitsentzug beträgt  
in der Regel höchstens drei Jahre. Sind 
die Voraussetzungen für die bedingte 
Entlassung nach drei Jahren noch nicht 
gegeben und ist zu erwarten, durch die 
Fortführung der Massnahme lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit 
des Täters in Zusammenhang stehender 
Verbrechen und Vergehen begegnen, so 
kann das Gericht auf Antrag der 
Vollzugsbehörde die Verlängerung der 
Massnahme einmal um ein weiteres Jahr 
anordnen. Der mit der Massnahme 
verbundene Freiheitsentzug darf im Falle 
der Verlängerung und der 
Rückversetzung nach der bedingten 
Entlassung die Höchstdauer von 
insgesamt sechs Jahren nicht 
überschreiten. 
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Dauer 

- Maximal 3 Jahre 

- Einmal verlängerbar  
um 1 Jahr 

- Nach bedingter Entlas-
sung, Rückfall und 
Rückversetzung: 
maximal 6 Jahre  

 

 

 



(Stationäre) Suchtbehandlung 

Übungsfall - Raub 
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Art. 60 - Suchtbehandlung 

- Kokainsüchtiger verübt 
bewaffneten Raubüber-
fall zu Beschaffungs-
zwecken 

- Erschiesst Kassierer 

- 17 Jahre Freiheitsstrafe. 

- Stationäre therapeu-
tische Massnahme zur 
Suchtbehandlung 
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Art. 60 – Suchtbehandlung 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Abhängigkeit 
- Verbrechen/Vergehen/Übertg. 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
- (Behandlungswunsch)  
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 60 - Suchtbehandlung 

- Bei erfolgreicher Sucht-
therapie kommt der 
Täter allerspätestens 
nach 4 Jahren frei.  

- Die restlichen 13 Jahre 
Freiheitsstrafe werden 
erlassen (StGB 57 II und 
62b III). 
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Art. 61 – Massnahmen für junge 
Erwachsene 
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Massnahmen 

6. Stationäre Massnahmen 

«AT – Massnahmenrecht» 

Stationäre (freiheitsentziehende) Therapie 

Ambulante Therapie 

Sicherung 

105 



106 

Massnahmen 

Sichernde Massnahmen 

therapeutische 

Stationäre 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen 

Art. 59 

Stationäre 
Suchtbehandlung 

Art. 60 

Stationäre 
Massnahme für  

junge Erwachsene  
Art. 61 

Ambulante 
Behandlung von 

psychischen 
Störungen oder Sucht 

bzw. Abhängigkeit  
Art. 63 

Nachträgliche 
stationäre  

Behandlung  
Art. 65 Abs. 1 

isolierende 

Verwahrung Art. 64 

Nachträgliche 
Verwahrung  

Art. 65 Abs. 2 

Andere Massnahmen 

persönliche 

Friedensbürgschaft 
Art. 66 

Berufsverbot  
Art. 67 

Fahrverbot  
Art. 67b 

Veröffentlichung des 
Urteils  
Art. 68 

sachliche 

Einziehung 

• Sicherungs-
einziehung Art. 69 

• Einziehung von 
Vermögenswerten 
Art. 70 ff. 

Verwendung 
zugunsten des 
Geschädigten  

Art. 73 

Strafen 

Geldstrafe Tagessatzsystem 
Art. 34 

Gemeinnützige Arbeit  
Art. 37 

Freiheitsstrafe  
Art. 40 f. 

Busse Geldsummensystem 
Art. 106 

Todesstrafe 
Leibesstrafen 

Sanktionen 
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Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in 
seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das 
Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3 Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, 
selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine 
berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. 
4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt 
höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren 
nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann 
aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. 
5 Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr 
begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer 
Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden 
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Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in 
seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das 
Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3 Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, 
selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine 
berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. 
4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt 
höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren 
nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann 
aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. 
5 Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr 
begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer 
Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Vollzug 

Ziel 

Dauer 

Verhältnis Jugendstrafrecht 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
der Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
der Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

6. Stationäre Massnahmen 111 

Täter im Tatzeitpunkt 
zwischen 18-25 Jahre alt: 

- Junge Erwachsene 

- Nicht: Jugendliche 



Jugendstrafrecht – Junge Erwachsene 
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10 Jahre 18 Jahre 25 Jahre 

Art. 3 Jugendstrafgesetz/JStG Art. 61 StGB Art. 34 ff. StGB 

Jugendstrafen 
Schutzmass-

nahmen 
 

Strafen und 
Massnahmen für 

junge 
Erwachsene 

Strafen und 
Massnahmen für 

Erwachsene 
 

Strafunmündigkeit 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
der Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Cluster von Störungen 
Persönlichkeitsentwicklung 

- Paranoide und schizoide 
Störungen 

- Dissoziale Störungen 

- Zwanghafte Störungen  

Falls Art. 59 auch erfüllt: 
Kombination von 
Massnahmen Art. 56a II. 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat, das mit 
der Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat,  
das mit der Störung seiner 
Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Typische Symptomtat: 

Enthemmte Gewaltdelikte 
von Jugendlichen im 
Peergroup-Kontext 
und/oder im Kontext 
gescheiterter Ausbildung. 

 

PD Dr. med. Elmar Habermeyer 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch 
nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung erheblich 
gestört, so kann ihn das Gericht in 
eine Einrichtung für junge 
Erwachsene einweisen, wenn: 
a.der Täter ein Verbrechen oder 

Vergehen begangen hat,  
das mit der Störung seiner 
Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b.zu erwarten ist, dadurch lasse sich 
der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeits-
entwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 

PD Dr. med. Elmar Habermeyer 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Spezielle Voraussetzungen 
- Täter im Tatzeitpunkt 18-25 J. 
- Erhebliche Störung 

Persönlichkeitsentwicklung 
- Verbrechen/Vergehen 
- «Symptomtat» 
- Eignung zur Deliktsprävention 
Allgemeine Voraussetzungen 
- Begutachtung (Art. 56 III) 
- Behandlungsbedürftigkeit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Sicherung Allgemeinheit  

(Art. 56 Abs. 1 lit. b)  
- Vollzugsmöglichkeit  

(Art. 56 Abs. 5) 
 
 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in 
seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das 
Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3 Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, 
selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine 
berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. 
4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt 
höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren 
nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann 
aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. 
5 Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr 
begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer 
Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Vollzug 

Ziel 

Dauer 

Verhältnis Jugendstrafrecht 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

6. Stationäre Massnahmen 125 

Abs. 2: Die Einrichtungen 
für junge Erwachsene sind 
von den übrigen Anstalten 
und Einrichtungen dieses 
Gesetzes getrennt zu 
führen. 

 

Bundesgerichtsurteil 1B_599/2012 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in 
seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das 
Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3 Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, 
selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine 
berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. 
4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt 
höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren 
nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann 
aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. 
5 Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr 
begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer 
Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Vollzug 

Ziel 

Dauer 

Verhältnis Jugendstrafrecht 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Abs. 3: Dem Täter sollen 
die Fähigkeiten vermittelt 
werden, selbstverant-
wortlich und straffrei zu 
leben. Insbesondere ist 
seine berufliche Aus- und 
Weiterbildung zu fördern. Massnahmenzentrum Uitikon 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

6. Stationäre Massnahmen 128 

«Zweck dieser Bestim-
mung ist es, dem Täter mit 
therapeutischen Mitteln 
die Fähigkeit zu vermit-
teln, selbstverantwortlich 
und straffrei zu leben» 

Bundesgerichtsurteil 1B_599/2012 



Art. 100bis StGB/2006 

6. Stationäre Massnahmen 129 

Einweisung in eine 
Arbeitserziehungsanstalt 
 
1. Ist der Täter in seiner 
charakterlichen Entwicklung 
erheblich gestört oder gefährdet, 
oder ist er verwahrlost, liederlich 
oder arbeitsscheu, und steht seine 
Tat damit im Zusammenhang, so 
kann der Richter an Stelle einer 
Strafe seine Einweisung in eine 
Arbeitserziehungsanstalt anordnen, 
wenn anzunehmen ist, durch diese 
Massnahme lasse sich die Gefahr 
künftiger Verbrechen oder Vergehen 
verhüten. 

Arbeitserziehungsanstalt Bitzi, Mosnang/SG 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in 
seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das 
Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: 
a. der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit 

der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in 
Zusammenhang steht; und 

b. zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der 
Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang 
stehender Taten begegnen. 

2 Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen 
Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3 Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, 
selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine 
berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. 
4 Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt 
höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren 
nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann 
aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. 
5 Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr 
begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer 
Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden 
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Spezielle Anordnungsvoraussetzungen  

Vollzug 

Ziel 

Dauer 

Verhältnis Jugendstrafrecht 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

4 Der mit der Massnahme 
verbundene Freiheitsentzug 
beträgt höchstens  
vier Jahre. Er darf im Falle 
der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die 
Höchstdauer von insgesamt 
sechs Jahren nicht 
überschreiten. Die 
Massnahme ist spätestens 
dann aufzuheben, wenn der 
Täter das 30. Altersjahr 
vollendet hat. 
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Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 

4 Der mit der Massnahme 
verbundene Freiheitsentzug 
beträgt höchstens  
vier Jahre. Er darf im Falle 
der Rückversetzung nach 
bedingter Entlassung die 
Höchstdauer von insgesamt 
sechs Jahren nicht 
überschreiten. Die 
Massnahme ist spätestens 
dann aufzuheben, wenn der 
Täter das 30. Altersjahr 
vollendet hat. 
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Massnahmen für junge 
Erwachsene (Art. 61) 

Fall 
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Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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 K. (18 Jahre) war im Juni 2007 mit 
Kollegen im Ausgang.  

 Ausgiebiger Alkohol und Marihuana-
Konsum 

 04.00h stiessen sie vor der Bar «Flair» 
an der Langstrasse auf A. und B. 

 Gespräch über Tätowierungen und 
Messer.  

 Die zunächst spielerische Situation 
eskalierte.  

 K. stach A. und B. mehrere Male in den 
Körper.  

 Mit Klinge von acht Zentimetern je 
Stichkanal von mindestens 15 
Zentimeter Länge verursacht 

 Opfer überlebten nur dank sofortiger 
Notoperation 
 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Bezirksgericht Zürich 2009 

- 9-jährige Freiheitstrafe. 

- Strafe aufgeschoben zu 
Gunsten einer Mass-
nahme für junge 
Erwachsene 

- Massnahme noch vor 
Berufung STA angetreten 

 

 



Art. 61 – Massnahmen für junge Erwachsene 
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Obergericht Zürich 2010 

- Massnahme nach Art. 61 
gescheitert. 

- Strafe: 10.5 Jahre 

- Stationäre therapeutische 
Massnahme (Art. 59 III) 

 

 



Massnahmen 
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«AT – Massnahmenrecht» 

Stationäre (freiheitsentziehende) Therapie 

Ambulante Therapie 

Sicherung 

137 



Strafrecht AT II 

Prof. Dr. iur. Marc Thommen 

6. Stationäre Massnahmen 138 


